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1. ANLASS ZUR PLANAUFSTELLUNG 

Anlaß zur Einleitung des Bebauungsp1anverfabrens ist das Projekt der 

Firma Möck, Röhrenfabrik) auf ihrem Gelände eine Verzinkungsanlage zu 

errichten. Von diesem Ausgangspunkt her ergibt es sich zwangsläufig, 

die gesamte gewerbliche Bauflät;:he imB~reich' "Schelmen" p1anungsrecht-

lieh zu ordnen. f. 

2. VORBEREITENDE BRULEITPLANUNG ~', 

-·,u Ir,; 

In dem Flächennutzungsplan des ,rB,ch~~,rschaf~~~~rbandes "Reut.\:ingen- ~~ 

Tübingen", der am 21.12.1979 genehmigt wurde}~ist der Bereich IISchelmen~i 

als :'gewerb.1iche Baufläche" ausgewiesen,' ' 

In de,t fläcpenmä-ßig~n Ausdehnu.Jlg sieht..~ de.r vorlieg~A.d~ ~ebauungsplan im.; 
_ --I" ... :. _ ~ '_ - :,.\. ) 

.. ,Osten eine Einb.eziehung der j 1andwir.tschaftlichen F1ä,che zwischen 
-; ~-

d~~ Verbi.ndungss,traße K 6900 ":". L 370 als Bflugebiet vor. 
'fIL~ ..•. ....' -.,. 

Di~ Da;rst.~,11ung im soll in~ ... dieselJl Punkt e'l;gänzt werd'en'. 
_ ~. _ : -,' !. ~ - . =. ~':: ... ~ ..... ~ .1.... _ • -

De~ .. ~~Cl;1bar~,c.~afts.ve:t;'band has~ 25 .~~:.~fl'~ 4~e,.AufsJellung dieser FNp..:. 

)\.n.de.,;ung bes~h1ossen. 
, ~ ~ '. . ~~ .. 

- " '. ' .. .:) 

3. B~STEHE~DE- ~}!:C~TSVERHÄLTNISSE " 

Für den gesamten Bereich "Sch~i~enlt ~ibt es keinen rechtsgültigen Be- (~:;:, 

bauungsplan. Die als Erweiterungsgebiet vorgesehene Fläche liegt derzeit,~ 

planungsrechtlich im Außenbereich. Mit de~ vorl~e~enden Bebauungsplan 

werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Nutzung diesfr Fläche 

. geschaffen. 

",I, ,J 

" 

4. P:LANBEREICH 

Der Planbereich ~ird im Süden durch die't 6900, im Westen durch die 
" , '. ~ , . 

'L' 370, im Norden durch den Feldweg 7042 begrenzt. Im Osten wird der 

"~ Plat\be'reich' durch '~l"rien zukünftigen')t~~ppweg ~e.grenzt, d~r bei dem 

par~llel laufend;~ Flurber~~nigungsverflahren dort n~u gebildet '\iird. 
, -
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Bebauungsplangrenze und Flurbereinigungsgrenze sind somit 1m Osten 

identisch. 

Fl.ät:;..~enmäßig umfaßt der Planbereich ca. 8,5 ha, 

davon entfallen auf 

Industriegebiet ca . 2,6 ha 
• J~-

Ge'\;verbegeb iet ca. 4,9 ha h 

Mischgebiet Ca. 0)8 ha 

Verkehrsfläche ca. o~2 ha, 

~~I 

\[. 
r" 

~'Lt , \: 

5-. STÄDTEBAULICHE ZIELVORSTELLUNG 

i ..... 

Das Baugebiet "Schelmen" 'li'egt eingebunden zwischen /vorhan~denen bzw. 

gepianten' Straßen /" :Mi t" den ,:g·~troffenen Flächenausweistingen 5011 der -Ab-

geh'luß' "für das Ballgebi"et ge~bnden we~dert~ Di'~ Lage diese{Gebietes l.n 
_ '"..., __ .. .t,_ 

der 'Offenen Tallage ,. in ~er' Nachbarschaft .zu einem" Woh!lgeb~iet ~ im 

.'IK:[:ngängsberei'clTh . :~u Tübingerf' er for'de:tt- so"w6hi ';:e:t~~' -{~nds~haft 1 iche Ein-

bindung wie' 'au-rh!.:' sp'Efzi-~lle :":~es'tal teri'S-th'e Fesfset'iJrig'~ri'/' ~.ine s'tarke 

Massierung und Höhenentwicklung der Baukö~'per ·jri1i.rß:-'·auch'tim~"Hinbliek darauf' 

vermieden werden, daß der Bereich im weiteren .Sinne auch im Einwir-

kungsbereich des Spitzberges und der Stadtsilhollette (mit Schloß) liegt. 

Das Baugebiet darf nicht isoli~'~t -ge'sehe'n weJde~--;)' sond~rn' muß sich in 

das Gesamtgefüge der ,Stadt und Landsfh~ft ~.infügen . 
• ':0 " 

. ( ". ,~, 

6. ART DER BAUL,ICHEN NUTZUNG 
~., 

Die geplante Nutzung (Verzinkerei) im Norden des' B"e:n~idhes erfordert 

eine Ausweisung als .Industriegebiet (GI). Nutzunge~,:die dadurch be-

einträchtlgt werden könnten, liegen in der Nachbarschaft nicht vor • 
.. \ 

Die Frage einer Immissionsbelastung durch Abgase'Vmuß ,im üorigen durch 

das BaugenehmiguD$sverfahren geklärt werden. " 

Ent~prech'end grundleg~nden &täatebaulich~n Leitsätzen muß von dem Indu-
'\ 't _ • ;:!. 

striegebiet e.ine "Abstufung", bis hin z.um '~allgemeinen r'~ohngebiet" 
~. .'~ _ ~ '1 • :. • ." ~ 

Kromer erfolgen. Diese nutz'!ngsmä"ßige Abs.tufung 't>Tird tiber ,,"Gewerbege-

biet" bzw. '''Misehgebiet" erreicht. 
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Um die übergeordneten Straßen nicht mit zusätzlichem Verkehr zu belasten, 

werden Tankstellen ausgeschlossen. Ein weitere~ Aus~~h~uß erfolgt fUr 

Anlagen für kirchliche) kulture~le) sportliche Anlagen. Dies soll 

sicherstellen) daß'-die relativ geringen Gewerbeflächen in Tübingen 
J -

auch tatsächlich dieser Nutzung .zugef5:ihrt werden. 
-' 

7. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 

Bei der Festsetzung des NutzungAmaßes wird\eirierseits die vorhandene 

"!'lutzung berücksichtigt) andere~_'~~its müssen im S~nne der s,~ädtebau­

lichen Zielvorstel1un'gen (si~he Zf"f~ . .5!) die, ·Ba~massen b~achtet 

, "we~~en~, die der Ber'eich noch t;~e~~trag~~I"1 ka~~)~~ Al~ G~1~n~e wird hier 

besondere die" Höh~nentwickl~ng mit max. 12 m- (Industriegebiet) bzw. 

~ns-

mit 3 Geschossen (Mischgebiet) gesehen. Ebenso wird Zurücktreten 

der Baukörper von den Verkehrs flächen bzw. von der landwirtschaftlichen 

Fläche als städtebaulich erforderlich erachtet. 

_ Im_ 'l".!'1i~~hgebie!,:' s.i~9.-; en.tsp'rec~~nd der-"v9:,rB-,äpdenen Nutzung ;die Höchst- " 
~~ \.~ -. -: '- ~ .. ' .-. _. ... - --

nutz"u?-"l~!Swe~t.e ~er B~~nutzung.Syerord!l'l::lng" allsjgeschöpft worden. 

8. SONSTIGE FESTSETZUNGEN 

Entsprechend den erforderlichen Großbaukörpern in einem Industrie- und 

Gewerbegebiet ist eine besondere Bauweise festgesetzt. 

~-:~~ 

Die Einbindung der Industrieanlagen wird als wesentlicher und notwendiger 

Bestandteil der Planung für das Baugebiet gesehen. Die Pfl~nzge~ote 

müssen dann 1m Baugenehmigungsverfahren durchgesetzt werden. 

_ Der groß"e Einwirkungsbereich ) den de-r Schelmen städtebaulich hat und 

zukünft haben wird (u.a. vom Spitzberg und Rammert) ,erfordert in der 

Ausgestaltung der Gebäude bestimmte Beschränkungen bezüglich der Farb-

gestaltung und der Werbeanlagen, d 

regelt sind. 

durch textliche Festsetzungen ge-
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9. BODENORDNUNG 

Im Osten befindet sich eln ~eil de~_Fl~~he,. die als Mantelfläche für 

die Betriebe:erfo~der~ich ist, noch in privater Hand. Diese Flächen 
t 

müssen erworben we~de;. Ö~tlich der Planbereichsgrenze werden die 

Grundstücke in die Flurbereinigung einbezogen. 
L 

16~.KOSTENAUFWAND 
~'. 

-tl." ... 

FUr die S'tad t werden keine Er s chfießungsmaßna!;tmen erforder;lich. 

Im Industriegebiet wird die Verlegung~iner,.Ga.s-Mitteldxuckleitung 
•• _' .. J ,', : ' _ ,\,! " ' ... ~ 

not~endig, deren Kosten von 'den Stadtwerk~n, getragen werden müssen. 
, -: - ~ .. 

, . ll~:- ZEITLI~CHE VERWIRKLICHUNG 

_ .. . _ ); ..,~. -,.. -;-

. ,-,Nach ... Rechtsgüt,ti.gkreit:'oes Bebautlngsplanes kan;} da,::(-Get'änd~' von den 
• ... t' -: ~- . ." ~ '.~, - I' }.; •• 

Betr,ieben in' d~mt;:fes~tge'se'tzt'en plam:irtgsrechtlf6heri Umfang"genutzt 

werden. 

;; _,,! J! 

";, 


